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Medien der Stadt Luzern Sitzung vom 15. Oktober 2015 

Luzern, 20. Oktober 2015 

 

Die Baukommission des Grossen Stadtrates hat an ihrer Sitzung vom 15. Oktober 2015 den 

Bericht und Antrag 26/2015 „Zusammenführungen Bau- und Zonenordnungen Littau und 

Luzern“ behandelt. Die Baukommission lehnt eine Rahmenkreditkürzung ab und stellt sich 

hinter den Antrag des Stadtrates. 

 

Die Baukommission begrüsst ein einheitliches Regelwerk der Bau- und Zonenordnung für die 

Stadtteile Littau/Reussbühl und Luzern. Diese Zusammenführung ist für einen effizienten 

Prozessablauf und für eine Harmonisierung der Stadtteile wichtig. 

 

Die geplante schrittweise Aufarbeitung mittels Teilrevisionen wurde diskutiert. Die Baukom-

mission erachtet diesen Weg als machbar, möchte aber vermeiden, dass es in einer Über-

gangsphase zu noch mehr Reglementen kommt, welche den Zusammenführungsprozess 

erschweren. Die Baukommission wünscht, dass sie in den Umsetzungsprozess einbezogen 

wird. 

 

Die Planbeständigkeit der bestehenden Reglemente und die Personalaufstockung wurden 

kritisch begutachtet und werden seitens der Kommission unterstützt. 

 

Der Rahmenkredit für die Phase 1-3 wurde eingehend geprüft. Ein Antrag auf die Kürzung 

des Rahmenkredits für das Entwicklungskonzept Littauerboden wurde von der Baukommissi-

on knapp abgelehnt. 

 

Die Kommission empfiehlt dem Grossen Stadtrat einstimmig, den Rahmenkredit von 1,8 Mio 

Franken für die Zusammenführung der Bau- und Zonenordnungen zu genehmigen. 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 

Baukommission des Grossen Stadtrates 

Reto Kessler, Präsident 
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